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1. TERMINSACHE: Angabe der Steu-

er-Identifikationsnummer ab 

1.1.2016 für das Kindergeld 
 

Ab dem Jahr 2016 wird das Kindergeld um 

weitere 2 € im Monat angehoben. Es beträgt 

dann für das erste und das zweite Kind monat-

lich 190 €, für das dritte Kind 196 € und für 

das vierte und jedes weitere Kind jeweils 221 

€. Auch der Kinderfreibetrag erhöht sich um 

48 € pro Kind und Elternteil. 

 

Damit das Kindergeld in Zukunft ausge-

zahlt wird, muss der Familienkasse die ei-

gene Steuer-Identifikationsnummer und die 

Steuer-Identifikationsnummer des Kindes 

mitgeteilt werden. Neuanträge für Kindergeld 

müssen die Steuer-Identifikationsnummern 

bereits enthalten. Eltern, die schon Kindergeld 

beziehen und die Nummer im Kindergeldan-

trag noch nicht angegeben haben, können den 

Kindergeldbezug sicherstellen, indem sie ihrer 

Familienkasse die Steuer-Identifikations-

nummern im Laufe des Jahres 2016 – im 

Idealfalle sofort – schriftlich mitteilen.  

 

Ihre Steuer-Identifikationsnummer und die 

Ihres Kindes finden Sie im jeweiligen Mittei-

lungsschreiben des Bundeszentralamts für 

Steuern oder auf der elektronischen Lohnsteu-

erbescheinigung Ihres Arbeitgebers oder in 

Ihrem Einkommensteuerbescheid verzeichnet. 

Sie können aber auch mit dem Eingabeformu-

lar im Internetportal des Bundeszentralamts 

für Steuern um erneute Zusendung bitten 

(Link: https://www.bzst.de). Die Mitteilung 

der Steuer-Identifikationsnummer erfolgt 

schriftlich.  

 

2. Kindergeld: Masterstudium als Teil 

der Erstausbildung 

 
Ein Masterstudium ist dann Teil einer einheit-

lichen Erstausbildung, wenn es zeitlich und 

inhaltlich auf den vorangegangenen Bachelor-

studiengang abgestimmt ist (sog. konsekutives 

Masterstudium). Damit besteht auch nach Ab-

schluss eines Bachelorstudienganges ein An-

spruch auf Kindergeld. Das hat der Bundesfi-

nanzhof mit Urteil vom 3.9.2015 entschieden. 



- 2 - 

 

 

 

 

Nach der ab 2012 geltenden Regelung des 

Einkommensteuergesetzes ist Kindergeld auch 

weiterhin für ein in Ausbildung befindliches 

Kind zu gewähren, solange das Kind nicht das 

25. Lebensjahr vollendet hat. Es kommt dabei 

grundsätzlich nicht darauf an, ob es sich um 

eine Erst-, Zweit- oder Drittausbildung han-

delt. Der Kindergeldanspruch entfällt jedoch, 

wenn das Kind nach seiner Erstausbildung 

neben einer weiteren Ausbildung regelmäßig 

mehr als 20 Stunden pro Woche arbeitet.  

 

Der BFH legt nunmehr fest, dass das im An-

schluss an das Bachelorstudium durchgeführte 

Masterstudium nicht als weitere, sondern noch 

als Teil einer einheitlichen Erstausbildung zu 

werten ist. Er stellte insoweit darauf ab, dass 

Bachelor- und Masterstudium in einem engen 

sachlichen und zeitlichen Zusammenhang 

durchgeführt wurden (sog. konsekutives Mas-

terstudium) und sich daher als Teile einer ein-

heitlichen Erstausbildung darstellten. Ist die 

Erstausbildung mit der Erlangung des Ba-

chelor-Abschlusses noch nicht beendet, kommt 

es nach Auffassung des BFH nicht darauf an, 

dass das Kind bis zur Erlangung des Masterab-

schlusses mehr als 20 Stunden pro Woche 

arbeitet. 
 

3. Haushaltsnahe Dienstleistungen: 

Steuerliche Begünstigung für 

Schornsteinfegerleistungen und 

Betreuung eines Haustieres 

 
Steuerpflichtige können für die Inanspruch-

nahme von haushaltsnahen Beschäftigungs-

verhältnissen und Dienstleistungen sowie 

Handwerkerleistungen – unter weiteren Vo-

raussetzungen – steuerliche Vergünstigungen 

in Anspruch nehmen. Dazu gehören: 

 

 

Kosten für: Gesamtansatz 

maximal 

Ersparnis 

maximal 

haushaltsnahe Minijobs mit Haushaltsscheckverfah-

ren (20 % von höchstens) 

2.550 € 510 € 

Sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsver-

hältnisse, haushaltsnahe Dienstleistungen, Pflege- 

und Betreuungsleistungen, mit einer Hilfe im Haus-

halt vergleichbare Aufwendungen bei Unterbrin-

gung im Heim (20 % von höchstens)  

20.000 € 4.000 € 

Handwerkerleistungen (20 % der Arbeitsleistung 

von höchstens)  

6.000 € 1.200 € 

Gesamt: 28.550 € 5.710 € 

 

 

Dabei erfolgt der Abzug der Kosten direkt von 

der Steuer; d. h. die Aufwendungen mindern 

direkt die Einkommensteuerschuld und nicht 

(nur) das zu versteuernde Einkommen.   

 

Betreuung eines Haustieres: Mit Urteil vom 

3.9.2015 hat der Bundesfinanzhof (BFH) ent-

schieden, dass die Versorgung und Betreuung 

eines im Haushalt des Steuerpflichtigen aufge-

nommenen Haustieres – im entschiedenen Fall 

einer Hauskatze – als haushaltsnahe Dienst-

leistung begünstigt sein kann.  

 

Schornsteinfegerleistungen: Mit Schreiben 

vom 10.1.2014 teilte die Finanzverwaltung 

mit, dass sie Aufwendungen für Mess- oder 

Überprüfungsarbeiten einschließlich der Feu-

erstättenschau sowie andere technische Prüf-

dienste, die von Schornsteinfegern erbracht 

werden, nicht als haushaltsnahe Dienstleistun-

gen anerkennen will. 

 

Nunmehr macht sie aufgrund eines anders 

lautenden Urteils des BFH einen Rückzieher 

und gewährt die Inanspruchnahme einer Steu-
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erermäßigung für Schornsteinfegerleistungen 

wieder in vollem Umfang – sowohl für Auf-

wendungen für Mess- oder Überprüfarbeiten 

einschließlich der Feuerstättenschau als auch 

für Aufwendungen für Reinigungs- und Kehr-

arbeiten sowie sonstige Handwerkerleistungen.  
 

4. Verlust bei nahezu wertlosen Kapi-

talforderungen 
 

Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen ge-

hört auch der Gewinn bzw. der Verlust aus der 

Veräußerung von Anteilen an einer Kapitalge-

sellschaft, sofern die Beteiligung weniger als 1 

% beträgt. 
 

Eine steuerlich wirksame Veräußerung liegt 

nach Auffassung der Finanzverwaltung dann 

jedoch nicht vor, wenn der Veräußerungspreis 

die tatsächlichen Transaktionskosten nicht 

übersteigt. Ist also der Verkaufspreis niedriger 

als die Transaktionskosten, erkennt die Fi-

nanzverwaltung den Verlust nicht an. Das trifft 

insbesondere auf Aktien zu, die zu einem ho-

hen Kurs gekauft wurden und heute nur noch 

einen geringen Wert haben. 
 

Beispiel: Kaufpreis eine Aktienpakets in Höhe 

10.000 €, Veräußerungspreis 50 €, Veräuße-

rungskosten 90 €. Nachdem der Veräuße-

rungspreis geringer ist als die Transaktions-

kosten, ist nach Auffassung der Finanzverwal-

tung der Verlust in Höhe von (10.000 € + 90 € 

- 50 € =) 10.040 € steuerlich nicht abzugsfä-

hig. 
 

Anmerkung: Diese Auffassung der Finanz-

verwaltung ist in der steuerlichen Praxis 

höchst umstritten. Betroffene Steuerpflichtige, 

die diese Auffassung nicht teilen, sollten die 

Verluste in der Einkommensteuererklärung 

angeben. Bei einem ablehnenden Bescheid 

bleibt dann allerdings nur der Klageweg. 
 

5. Änderung der umsatzsteuerlichen 

Bemessungsgrundlage bei einem  

„Sicherungseinbehalt“  
 

Mit Urteil vom 24.10.2013 hat der Bundesfi-

nanzhof (BFH) entschieden, dass ein Unter-

nehmer grundsätzlich im Umfang eines sog. 

„Sicherungseinbehaltes“ des Kunden – z. B. 

für Baumängel – zur Minderung der umsatz-

steuerlichen Bemessungsgrundlage berechtigt 

sein kann. 
 

Dies gilt nach Auffassung des BFH bereits für 

den Voranmeldungszeitraum der Leistungser-

bringung, soweit der Unternehmer seinen Ent-

geltanspruch aufgrund eines vertraglichen 

Einbehalts zur Absicherung von Gewährleis-

tungsansprüchen über einen Zeitraum von 2 

bis 5 Jahren nicht verwirklichen kann. Entgelt-

forderungen, die auf sog. Sicherungseinbehal-

ten für Baumängel beruhen, gelten grundsätz-

lich als uneinbringlich. 
 

Soweit der Unternehmer jedoch eine voll-

ständige Entgeltzahlung bereits mit Leis-

tungserbringung für die Fälle beanspru-

chen kann, in denen er die Gewährleis-

tungsansprüche seiner Leistungsempfänger 

durch „Bankbürgschaft“ gesichert hat oder 

ihm eine derartige Bürgschaftsgestellung 

möglich war, liegt nach Auffassung der 

Finanzverwaltung keine Uneinbringlichkeit 

vor. Der Unternehmer hat die Voraussetzun-

gen für eine Minderung der Bemessungsgrund-

lage wegen Uneinbringlichkeit nachzuweisen 

– was in der Praxis nicht einfach sein dürfte. 
 

Hat der Unternehmer unter den zuvor genann-

ten Voraussetzungen die Entgeltansprüche 

zulässig als uneinbringlich behandelt, so hat 

der Leistungsempfänger die Vorsteuer aus den 

jeweiligen Leistungsbezügen entsprechend zu 

berichtigen. Der Unternehmer ist nicht ver-

pflichtet, dem Leistungsempfänger die Be-

handlung seiner Ansprüche mitzuteilen. Das 

Finanzamt des Unternehmers ist jedoch be-

rechtigt, das Finanzamt des Leistungsempfän-

gers auf die Behandlung der offenen Entgel-

tansprüche als uneinbringlich hinzuweisen. 
 

6. Steuerrechtsschutz bei der Rück-

abwicklung des Reverse-Charge-

Verfahrens in Bauträgerfällen un-

terschiedlich beurteilt 
 

In seinem Beschluss vom 1.9.2015 hat das 

Finanzgericht (FG) Köln vorläufigen Rechts-

schutz im Zusammenhang mit der Nachbelas-

tung von Umsatzsteuer bei der Rückabwick-

lung des Reverse-Charge-Verfahrens in den 
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sog. Bauträgerfällen (Übertragung der Steuer-

schuldnerschaft bei Bauleistungen) abgelehnt. 

 

Im entschiedenen Fall erbrachte ein Unter-

nehmer Bauleistungen gegenüber 2 Bauträ-

gern, die eigene Grundstücke zum Zweck des 

Verkaufs bebauten. Entsprechend der damali-

gen Verwaltungsauffassung gingen alle Betei-

ligten übereinstimmend davon aus, dass die 

Bauträger als Leistungsempfänger die auf die 

Bauleistungen entfallende Umsatzsteuer an das 

Finanzamt abzuführen hatten.  

 

Nachdem diese Beurteilung der Finanzverwal-

tung aufgrund eines Urteils des Bundesfinanz-

hofs (BFH) vom 22.8.2013 nicht mehr maß-

geblich war, beantragten die Bauträger die 

Erstattung der für Bauleistungen des Antrag-

stellers bezahlten Umsatzsteuer. Das Finanz-

amt änderte die bestandskräftigen Umsatzsteu-

erbescheide des leistenden Bauunternehmers 

für die Streitjahre und erhöhte die Umsatz-

steuer entsprechend. Dabei berief es sich auf 

eine Neuregelung, die der Gesetzgeber als 

Reaktion auf das Urteil des BFH zur Vermei-

dung von Steuerausfällen in das Umsatzsteu-

ergesetz aufgenommen hat. 

 

Anmerkung: Auch das FG Düsseldorf hat mit 

Beschluss vom 31.8.2015 den Antrag eines 

Bauunternehmens auf Gewährung einstweili-

gen Rechtsschutzes im Zusammenhang mit der 

Nachbelastung von Umsatzsteuer im sog. Re-

verse-Charge-Verfahren abgelehnt. Dagegen 

haben die FG Münster mit Beschluss vom 

12.8.2015 und Berlin-Brandenburg mit Be-

schluss vom 3.6.2015 in vergleichbaren Fällen 

unter Vertrauensschutzgesichtspunkten vorläu-

figen Rechtsschutz gewährt. 

Bitte beachten Sie! Grundsätzlich sollten die 

Bescheide offengehalten werden, insbesondere 

wenn der Bauträger die Zahlung der nachge-

forderten Umsatzsteuer verweigert. 

 

7. Beitragsbemessungsgrenzen und 

Sachbezugswerte 2016 
 

Mit den neuen Rechengrößen in der Sozialver-

sicherung werden die für das Versicherungs-

recht sowie für das Beitrags- und Leistungs-

recht in der Sozialversicherung maßgebenden 

Grenzen bestimmt. Für das Jahr 2016 gelten 

folgende Rechengrößen: 

 

 Arbeitnehmer sind nicht gesetzlich kran-

kenversicherungspflichtig, wenn sie im 

Jahr mehr als 56.250 € bzw. im Monat 

mehr als 4.687,50 € verdienen. 

 Die Kranken- und Pflegeversicherungs-

beiträge werden von jährlich höchstens 

50.850 € bzw. von monatlich höchstens 

4.237,50 € berechnet. 

 Die Bemessungsgrenze für die Renten- und 

Arbeitslosenversicherung beträgt 74.400 € 

alte Bundesländer (aBL) bzw. 64.800 € 

neue Bundesländer (nBL) im Jahr. 

 Die Renten- und Arbeitslosenversiche-

rungsbeiträge werden von höchstens 

6.200 € (aBL) bzw. 5.400 € (nBL) monat-

lich berechnet. 

 Die Bezugsgröße in der Sozialversicherung 

ist auf 2.905 € (aBL)/2.520 € (nBL) monat-

lich, also 34.860 € (aBL)/30.240 € (nBL) 

jährlich festgelegt. 

 Die Geringfügigkeitsgrenze liegt weiter-

hin bei 450 € monatlich.  

 

Der Beitragssatz für die Krankenversicherung 

beträgt weiterhin 14,6 % und für die Pflege-

versicherung 2,35 % bzw. bei Kinderlosen, die 

das 23. Lebensjahr bereits vollendet haben, 

2,6 %. Auch der Rentenversicherungsbeitrags-

satz bleibt stabil bei 18,7 % und der Beitrags-

satz für die Arbeitslosenversicherung bei 3 %. 

 

Beiträge zur Kranken-, Pflege-, Renten- und 

Arbeitslosenversicherung sind i. d. R. je zur 

Hälfte vom Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu 

tragen. Erheben die Krankenkassen einen Zu-

satzbeitrag, ist dieser allein vom Arbeitnehmer 

zu tragen. Auch der Beitragszuschlag zur Pfle-

geversicherung für Kinderlose (0,25 %) ist 

vom Arbeitnehmer allein zu tragen. Ausnah-

men gelten für das Bundesland Sachsen. Der 

Arbeitnehmer trägt hier 1,675 % (bzw. kinder-

lose Arbeitnehmer nach Vollendung des 

23. Lebensjahres 1,925 %) und der Arbeitge-

ber 0,675 % des Beitrags zur Pflegeversiche-

rung. 

 

Sachbezugswerte: Der Wert für Verpflegung 

erhöht sich ab 2016 von 229 € auf 236 € mo-

natlich (Frühstück 50 €, Mittag- und Abendes-
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sen je 93 €). Demzufolge beträgt der Wert für 

ein Mittag- oder Abendessen 3,10 € und für 

ein Frühstück 1,67 €.  

 

Der Wert für die Unterkunft verbleibt bei 223 

€. Bei einer freien Wohnung gilt grundsätzlich 

der ortsübliche Mietpreis. Besonderheiten 

gelten für die Aufnahme im Arbeitgeberhaus-

halt bzw. für Jugendliche und Auszubildende 

und bei Belegung der Unterkunft mit mehreren 

Beschäftigten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Fälligkeitstermine  Fällig am 
  

Umsatzsteuer (mtl.),  
Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli-Zuschlag (mtl.) 
 

11.1.2016 

Sozialversicherungsbeiträge 
 

27.1.2016 
 

  

 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB  
 maßgeblich für die Berechnung 
 von Verzugszinsen 

 seit 1.1.2015 = - 0,83 % 
 1.7. – 31.12.2014 = - 0,73 % 
 1.1. – 30.6.2014 = - 0,63 % 

 

Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 
http://www.bundesbank.de/Basiszinssatz 

 
  

 Verzugszinssatz 
 ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

 Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern  

(abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 

Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
 (abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte 

 

  

 Verbraucherpreisindex 
 (2010 = 100) 

2015: Oktober = 107,0; September = 107,0; August = 107,2; Juli = 107,2; 
Juni = 107,0; Mai = 107,1; April = 107,0; März 107,0; Februar = 106,5; 
Januar = 105,5 
 

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  
http://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 

  
 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen wer-
den. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 

http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Standardartikel/Bundesbank/Zinssaetze/basiszinssatz.html
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Indikatoren/Konjunkturindikatoren/Preise/pre110.html

